
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
18. Wahlperiode 

 

Drucksache  18/12560 

 21.01.2025 
 

Datum des Originals: 21.01.2025/Ausgegeben: 22.01.2025 

 
 
Antrag 
 
 
der Fraktion der FDP 
 
 
 
Eigenverantwortliche Altersvorsorge und Vermögensaufbau schützen – Beschäftigte, 
Unternehmen und öffentliche Haushalte nicht weiter belasten – Ausweitung der Bei-
tragsbemessung in der Krankenversicherung verhindern! 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Die Ausgaben der umlagefinanzierten Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und Sozialen 
Pflegeversicherung (SPV) sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. So sind die  
Leistungsausgaben der GKV von 239,49 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 288,62 Milliarden 
Euro im Jahr 2023 gestiegen.1 Für das Jahr 2025 erwartet der GKV-Schätzerkreis Ausgaben 
der Krankenkassen von voraussichtlich 341,36 Milliarden Euro, davon Leistungsausgaben von 
325,87 Milliarden Euro.2 Aus den Schätzergebnissen für das Jahr 2025 ergibt sich eine Erhö-
hung des rechnerischen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes um 0,8 Prozentpunkte auf 
2,5 Prozent.3 Tatsächlich liegen die Zusatzbeiträge der meisten Krankenkassen inzwischen 
über diesem Wert. 
 
Diese Ausgabendynamik der GKV belastet Versicherte und Arbeitgeber gleichermaßen. Hohe 
Sozialversicherungsbeiträge verhindern, dass Unternehmen neue Jobs schaffen und machen 
die Arbeitsaufnahme unattraktiv. Daher wären politische Maßnahmen erforderlich, die diese 
Ausgabenentwicklung bremsen. SPD und Grüne setzen hingegen auf eine Erhöhung der Ein-
nahmen durch eine Ausweitung der Grundlagen zur Beitragsbemessung. So fordert die SPD: 
„Die Beiträge der Versicherten sollen sich noch stärker als jetzt an ihrer wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit orientieren.“4 Die Grünen fordern: „Die Beitragsbemessung werden wir 

 
1 GKV-Spitzenverband: GKV-Kennzahlen, Leistungsausgaben insgesamt: Entwicklung von 2019 – 
2023, abgerufen unter: https://www.gkv-spitzenverband.de/media/grafiken/gkv_kennzahlen/kennzah-
len_gkv_2024_q1/300dpi/GKV-Kennzahlen_Leistungsausg_insg_B_2023_300.jpg (letzter Zugriff: 
13.01.2025). 
2 Bundesamt für Soziale Sicherung: Schätztableau 2024-2025, 16.10.2024, abgerufen unter: 
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/fileadmin/redaktion/Risikostrukturausgleich/Schaetzer-
kreis/20241016_Schaetztableau_2024_2025.pdf (letzter Zugriff: 13.01.2025). 
3 Bundesamt für Soziale Sicherung: GKV-Schätzerkreis schätzt die finanziellen Rahmenbedingungen 
der gesetzlichen Krankenversicherung für die Jahre 2024 und 2025, 16.10.2024, abgerufen unter: 
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/fileadmin/redaktion/Presse/2024/20241016_PM_SK.pdf 
(letzter Zugriff: 13.01.2025). 
4 SPD: Regierungsprogramm, Seite 25, Beschlussfassung am 11.01.2025, abgerufen unter: 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/2025_SPD_Regierungspro-
gramm.pdf (letzter Zugriff: 13.01.2025). 

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/grafiken/gkv_kennzahlen/kennzahlen_gkv_2024_q1/300dpi/GKV-Kennzahlen_Leistungsausg_insg_B_2023_300.jpg
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/grafiken/gkv_kennzahlen/kennzahlen_gkv_2024_q1/300dpi/GKV-Kennzahlen_Leistungsausg_insg_B_2023_300.jpg
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/fileadmin/redaktion/Risikostrukturausgleich/Schaetzerkreis/20241016_Schaetztableau_2024_2025.pdf
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/fileadmin/redaktion/Risikostrukturausgleich/Schaetzerkreis/20241016_Schaetztableau_2024_2025.pdf
https://www.bundesamtsozialesicherung.de/fileadmin/redaktion/Presse/2024/20241016_PM_SK.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/2025_SPD_Regierungsprogramm.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Programm/2025_SPD_Regierungsprogramm.pdf
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reformieren und beispielsweise auch Kapitaleinnahmen zur Finanzierung unseres Gesund-
heits- und Pflegesystems heranziehen.“5 
 
Bereits 2023 haben Vertreterinnen von SPD und Grünen eine Erhöhung der Beitragsbemes-
sungsgrenze über die regulären jährlichen Anpassungen hinaus vorgeschlagen.6 Dahinter 
steht das Ziel einer Anhebung auf das Niveau der Rentenversicherung. Aktuell hat der Grünen-
Kanzlerkandidat Robert Habeck in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin die Einbeziehung von 
Einkünften aus Kapitalerträgen für die Finanzierung der GKV hervorgehoben. Er schlägt vor, 
„auch diese Einkommensquellen (...) sozialversicherungspflichtig (zu) machen“.7 
 
Nach § 223 Abs. 3 SGB V sind beitragspflichtige Einnahmen bis zu einem Betrag von einem 
Dreihundertsechzigstel der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 7 SGB V für den Kalen-
dertag zu berücksichtigen (Beitragsbemessungsgrenze). Diese „alte“ Jahresarbeitsentgelt-
grenze nach § 6 Abs. 7 SGB V stellt ansonsten eine Bestandsschutzregelung dar für Perso-
nen, die bereits Ende 2002 versicherungsfrei und bei einem privaten Krankenversicherungs-
unternehmen versichert waren. Sie ist zu unterscheiden von der Jahresarbeitsentgeltgrenze 
nach § 6 Abs. 6 SGB V, bei deren Überschreiten Beschäftigte versicherungsfrei werden und 
die anteilig höher liegt als die Grenze nach § 6 Abs. 7 SGB V. Beitragsbemessungsgrenze 
und Versicherungspflichtgrenze sind demnach miteinander verknüpft. 
 
Nach der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2025 wurden zum Jahresanfang die 
Beträge für die Beitragsbemessungsgrenze in der GKV auf 5.512,50 Euro im Monat (2024: 
5.175 Euro), für die Versicherungspflichtgrenze in der GKV auf 6.150 Euro im Monat (2024: 
5.775 Euro) sowie für die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung 
auf 8.050 Euro im Monat (2024: 7.550 Euro) angehoben. 
 
Eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der GKV auf das Niveau der Rentenversi-
cherung würde angesichts dieser Beträge vor allem Arbeitsplätze hochqualifizierter Fachkräfte 
belasten. Entsprechende Beschäftigte würden geringere Netto-Entgelte erhalten, ihre Arbeit-
geber müssten höhere Lohnnebenkosten tragen. Eine zusätzliche Beitragspflicht auf Kapital-
einkünfte würde in der bestehenden Systematik der Beitragserhebung nur diejenigen Men-
schen betreffen, deren Arbeitsentgelt noch unter der Beitragsbemessungsgrenze liegt. Dies 
würde insbesondere die Sparleistung, den Vermögensaufbau und die eigenverantwortliche 
Altersvorsorge der Mittelschicht entwerten. Die negativen wirtschaftlichen Folgen beider Vor-
schläge wären erheblich. 
 
Das Institut der deutschen Wirtschaft e.V. (IW) hat die Auswirkungen einer Anhebung der Bei-
tragsbemessungsgrenze in der GKV und SPV simuliert. Demnach wären in Deutschland 6,3 
Millionen Beschäftigte mit ihren Arbeitgebern durch die Erhöhung der Beitragsbemessungs-
grenze betroffen. In Nordrhein-Westfalen wären dies 1,3 Millionen Menschen und damit 17,5 
Prozent aller Mitglieder der GKV. Für diese würde eine Beitragsmehrbelastung in Höhe von 

 
5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: ZUSAMMEN WACHSEN, REGIERUNGSPROGRAMM 2025, Seite 41, 
Entwurf des Bundesvorstands vom 16.12.2024, abgerufen unter: https://cms.gruene.de/uploads/as-
sets/20241216_BTW25_Programmentwurf_DINA4_digital.pdf (letzter Zugriff: 13.01.2025). 
6 Jürgen Klöckner, Handelsblatt: SPD und Grüne fordern höhere Beiträge ab 5000 Euro brutto im Mo-
nat, 26.05.2023, abgerufen unter: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/krankenversiche-
rung-spd-und-gruene-fordern-hoehere-beitraege-ab-5000-euro-brutto-im-monat/29166566.html (letz-
ter Zugriff: 13.01.2025). 
7 Tagesschau: Habeck will Sozialabgaben auf Kapitalgewinne, 13.01.2025, abgerufen unter: 
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/habeck-sozialabgaben-100.html (letzter Zugriff: 
13.01.2025). 

https://cms.gruene.de/uploads/assets/20241216_BTW25_Programmentwurf_DINA4_digital.pdf
https://cms.gruene.de/uploads/assets/20241216_BTW25_Programmentwurf_DINA4_digital.pdf
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/krankenversicherung-spd-und-gruene-fordern-hoehere-beitraege-ab-5000-euro-brutto-im-monat/29166566.html
https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/krankenversicherung-spd-und-gruene-fordern-hoehere-beitraege-ab-5000-euro-brutto-im-monat/29166566.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/habeck-sozialabgaben-100.html
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4,9 Milliarden Euro jährlich entstehen. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Zusatzbelastung liegt in 
Nordrhein-Westfalen bei 640 Euro im Jahr.8 
 
Eine Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze würde auch zu Steuerausfällen beim Bund, in 
den Ländern und in den Kommunen führen, da die höheren Beiträge als Sonderausgaben bei 
der Einkommensteuer abzugsfähig sind. Insgesamt müsste der Staat nach den Berechnungen 
des IW Steuerausfälle in Höhe von 4,7 Milliarden Euro im Jahr hinnehmen. Davon würden 2,1 
Milliarden Euro auf den Bund entfallen. In Nordrhein-Westfalen würden das Land und die Kom-
munen Steuereinnahmen in Höhe von 547 Millionen Euro verlieren. Davon würden 404 Millio-
nen Euro im Landesetat fehlen. Diese Steuerausfälle würden auf bereits angespannte öffent-
liche Haushalte treffen. 
 
Die Vorschläge zur Ausweitung der Grundlagen der Beitragsbemessung würden weder eine 
nachhaltige Finanzierung der Krankenversicherung noch eine Eingrenzung des Ausgaben-
wachstums bewirken. Vielmehr würden Beschäftigte, Unternehmen und öffentliche Haushalte 
erheblich belastet, Arbeitskosten erhöht, die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Unternehmen geschwächt sowie Vermögensaufbau und eigenverantwortliche Altersvorsorge 
erschwert. Je höher der Anteil relativ gutverdienender Arbeitnehmer in den Belegschaften ist, 
desto stärker würden einzelne Unternehmen getroffen. 
 
Zudem hätte eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze voraussichtlich auch eine Anhe-
bung der Versicherungspflichtgrenze zur Folge und damit eine Verschiebung der „Friedens-
grenze“ zwischen Gesetzlicher und Privater Krankenversicherung, die das duale System in 
Frage stellen würde. Die Ausweitung der Grundlagen der Beitragsbemessung zielt letztlich auf 
die Einführung einer so genannten Bürgerversicherung als Einheitsversicherung. 
 
 
II.  Beschlussfassung 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 
 

• sich auf Bundesebene gegen eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der 
GKV auf das Niveau der Rentenversicherung einzusetzen, 

• sich auf Bundesebene gegen eine zusätzliche Einbeziehung von Einkünften aus Kapi-
talerträgen für die Finanzierung der Sozialversicherung einzusetzen, 

• sich aktiv in Diskussionen über die Reduzierung der Ausgabendynamik in der GKV ein-
zubringen, 

• sich für den Erhalt des dualen Systems von Gesetzlicher und Privater Krankenversiche-
rung einzusetzen. 

 
 
Henning Höne 
Marcel Hafke 
Susanne Schneider 
 
und Fraktion 

 
8 Dr. Martin Beznoska, Dr. Jochen Pimpertz, Dr. Maximilian Stockhausen, Institut der deutschen Wirt-
schaft Köln e.V. (IW): Regionale Belastungseffekte einer Variation der Beitragsbemessungsgrenze, 
16.09.2024, abgerufen unter: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutach-
ten/PDF/2024/Gutachten_2024-PKV-Regionale-Effekte-Variation-Beitragsbemessungsgrenze.pdf 
(letzter Zugriff: 13.01.2025). 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2024/Gutachten_2024-PKV-Regionale-Effekte-Variation-Beitragsbemessungsgrenze.pdf
https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2024/Gutachten_2024-PKV-Regionale-Effekte-Variation-Beitragsbemessungsgrenze.pdf

